@z

Der Grosse Rat Le Grand Conseil
des Kantons Bern du canton de Berne

Grossratsbeschluss

Datum GR-Sitzung: 25. November 2015
Geschaftsnummer: 2015.RRGR.834

Sanierung der Wassermatten-Stiftung; Eventualverpflichtung

1 Gegenstand

Im Oberaargau liegen die letzten in der Schweiz erhaltenen Wassermatten. Der Bund hat sie
durch ihre Klassifizierung als Landschaft von nationaler Bedeutung unter Schutz gestellt. Der
Schutzauftrag obliegt dem Kanton, der ihn durch die Wassermatten-Stiftung erfuillt.

Wegen der ricklaufigen Zinsen reicht der Zinsertrag des Stiftungskapitals der vom Kanton im
Jahre 1992 errichteten Wassermatten-Stiftung nicht mehr aus, um die althergebrachte Nut-
zungsart der Bewasserungswirtschaft und damit den integralen Schutz der einmalig schénen
Landschaft aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund wird eine Eventualverpflichtung beantragt,
die es der Stiftung ermoglicht, zur Entschadigung der Bewirtschafter der Wassermatten das
Stiftungskapital aufzubrauchen. Die Eventualverpflichtung wird friihestens in 15 Jahren auf
Gesuch der Stiftung hin fallig.

2 Rechtsgrundlagen

— Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1), Artikel 32 und 33, Artikel
76 Buchstabe e i.V.m. Art. 89 Absatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe ¢

— Gesetz vom 26. Marz 2002 Uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG;
BSG 620.0), Artikel 15, Artikel 46, Artikel 48 Absatz 1 und Artikel 52

— Verordnung vom 3. Dezember 2003 Uber die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLV; BSG 621.0), Artikel 148 und Artikel 152 Absatz 4 i.V.m. Anhang 3

3 Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Es handelt sich um eine neue einmalige Ausgabe im Sinn von Artikel 46, Artikel 48 Absatz 1
und Artikel 52 FLG in Form einer Eventualverpflichtung (Objektkredit).

Die Eventualverpflichtung wird in der Jahresrechnung zum Geschéaftsbericht im Anhang aus-
gewiesen (Art. 15 FLG). Sie flhrt nicht zu einem unmittelbaren Mittelabfluss und ist deshalb
im Voranschlag und im Finanzplan nicht einzustellen.
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4 Massgebende Kreditsumme
3,75 Millionen Franken (maximal) als Eventualverpflichtung.

5 Beschluss
Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass

1. die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion beabsichtigt, gestiitzt auf Artikel 102 Absatz
1 Buchstabe ¢ des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0), zum Schutz und
Erhalt der bernischen Wassermatten im Oberaargau eine kantonale Uberbauungsord-
nung zu erlassen;

2. die Wassermatten-Stiftung ihre Stiftungsstatuten u.a. dahingehend revidiert hat, dass fur
die Ausrichtung der Entschadigungen an die Wasserbauern auch das Stiftungskapital
verwendet werden darf. Diese Revision steht unter dem Vorbehalt, dass der Grosse Rat
dem nachfolgenden Beschlussentwurf zustimmt. In diesem Sinne ist die Statutenrevision
von der kantonalen Stiftungsaufsichtsbehdrde bereits genehmigt worden;

und beschliesst folgenden Antrag an den Grossen Rat

3. Bewilligung einer einmaligen Einlage von maximal CHF 3,75 Mio. durch den Kanton Bern
(Stifter) in das Stiftungskapital, auszurichten auf Gesuch der Wassermatten-Stiftung in
frihestens 15 Jahren, in Form einer Eventualverpflichtung.

6 Zustindigkeit / Finanzreferendum

Nach Artikel 76 Buchstabe e in Verbindung mit Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a KV ist der
Grosse Rat fur die Bewilligung der Eventualverpflichtung (Objektkredit) zustandig.

Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung (Finanzreferendum). Er ist im
Amtsblatt zu veroffentlichen.

Bern, 25. November 2015 Im Namen des Grossen Rates
Der Prasident: Jost
Der Generalsekretar: Trees
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Fakultatives Finanzreferendum

Gegen diesen Ausgabenbeschluss, welcher in der Novembersession 2015 vom Grossen Rat
beschlossen worden ist, kann die Volksabstimmung (Referendum) verlangt werden (Artikel 62
Absatz 1 Buchstabe c der Kantonsverfassung).

Fir das Sammeln und Einreichen von Unterschriften (mindestens 10 000 in kantonalen Ange-
legenheiten stimmberechtigte Personen) sind Artikel 123—-132 des Gesetzes vom 5. Juni 2012
Uber die politischen Rechte massgebend.

Beginn der Referendumsfrist: 16. Dezember 2015

Ablauf der Referendumsfrist (Unterschriften zur
Beglaubigung bei der Gemeinde deponiert): 16. Marz 2016

Abgabe der beglaubigten Unterschriften bei der
Staatskanzlei: 15. April 2016

Geschaftsnummer: 2015.RRGR.834 Seite 3von 3



	1 Gegenstand
	2 Rechtsgrundlagen
	3 Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe
	4 Massgebende Kreditsumme
	5 Beschluss
	6 Zuständigkeit / Finanzreferendum

